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Anlage 2 Aufschlüsselung und Begründung der einzelnen Ausgabearten 

Antrag vom: 

Name der Maßnahme: 

1. Nutzungsgebühren für Räumlichkeiten: nicht für eigene oder dauerhaft angemietete

Räumlichkeiten, außer es ist aufgrund der Anzahl der Veranstaltungen und der damit

verbundenen Stundenzahl wirtschaftlicher, als die projektbezogene Anmietung von

Räumlichkeiten (Wirtschaftlichkeitsrechnung beifügen)

Begründung für die Ausgaben

2. Öffentlichkeitsarbeit: Form/Inhalt/Ziel/Aufschlüsselung der Ausgaben, z.B. Sachausgaben zur

Erstellung von Informationsmaterial, Ausgaben im Rahmen der Erstellung von auf ein

Einzelprojekt bezogener Onlineauftritte (z.B. Blog, Homepage)

Begründung für die Ausgaben

3. Aufwandsentschädigung Ehrenamtlicher: nur tatsächlich entstandene Kosten für

projektbezogene notwendige Tätigkeiten

Begründung für die Ausgaben
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4. Referenten/-Innenausgaben Fahrt- und Übernachtungskosten für Referent*innen (gemäß

Bundesreisekostengesetz)

Begründung für die Ausgaben

5. Geschäftsbedarf projektbedingtes Verbrauchsmaterial/Druckmaterialien/Literatur; 

projektbezogene Aufwendungen: Porto/Telefon/Internet/Gebühren 

Begründung für die Ausgaben 

6. Honorare: Honorare für die Durchführung von Gesprächsrunden, Vorträgen oder anderen

Veranstaltungsformaten; Honorare für besondere Aufgaben (z.B. Projektkoordination,

Öffentlichkeitsarbeit, Satz/Gestaltung von Werbemitteln), ein Honorarvertrag ist immer

abzuschließen; Honorare sind bis 25 €/Stunde förderfähig, Abweichungen können bei schlüssiger

Begründung bewilligt werden.

Begründung für die Ausgaben

7. Transportkosten für Ausstellungsgegenstände: Ort und Art der Ausstellung/Aufschlüsselung

der Kosten.

Begründung für die Ausgaben
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